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Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 
 
Sehr geehrte Stimmbürger/innen 
 
Der Gemeinderat lädt Sie zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde 
Schöfflisdorf ein. 
 

 

Montag, 11. Dezember 2023, 19.00 Uhr 

Gemeindesaal (Dachgeschoss), Oberdorfstrasse 2, Schöfflisdorf 

 
 
Geschäfte Seiten 

  
1. Politische Gemeinde 

Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Gemeindesteuerfuss 2024 
 

4 – 13 

2. Allfällige Anfragen nach § 17 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) 
 

 

 
 
Die Akten zu den Geschäften sind auf der Homepage (www.schoefflisdorf.ch) und der App 

Voteinfo aufgeschaltet oder können bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.  

 
 
 
Schöfflisdorf, 10. November 2023 Gemeinderat Schöfflisdorf 

 

 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Schöfflisdorf 
 

Montag 08.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 18.30 Uhr 
Dienstag 08.00 - 11.30 Uhr 
Mittwoch 08.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 11.30 Uhr 
Freitag 07.00 - 14.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich. 
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Anfragen nach § 17 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem In-

teresse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung ver-

langen. Sie richten die Anfrage spätestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich 

an den Gemeindevorstand. 

Anfragen beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versamm-

lung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. 

Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann be-

schliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 

 

Stimm- und Wahlrecht 

An den Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde sind alle in Schöfflisdorf nie-

dergelassenen Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürger, welche das 18. Altersjahr 

zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind, stimmbe-

rechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Protokoll 

Die Gemeindeschreiberin trägt die gefassten Beschlüsse genau und vollständig in das Ge-

meindeversammlungsprotokoll ein. Das Protokoll steht den Stimmberechtigten danach zur 

Einsichtnahme offen. 

 

Rechtsschutz 

A. Rekurs in Stimmrechtssachen 

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann mit Rekurs in Stimm-

rechtssachen innert 5 Tagen, vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, 

schriftlich beim Bezirksrat Dielsdorf geltend gemacht werden. Der Rekurs gegen die Verlet-

zung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in 

der Versammlung gerügt worden ist. 

 

B. Rekurs 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Im Übrigen kann 

gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder 

ungenügender Feststellung des Sachverhaltes, Unangemessenheit der angefochtenen An-

ordnung sowie wegen Verletzung von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen, vom Tag 

nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf schriftlich Re-

kurs erhoben werden.   
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Das Wichtigste in Kürze 
 
 
 

1 Politische Gemeinde 
Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Gemeindesteuerfuss 2024 

 
Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf weist bei einem Aufwand von 
CHF 5‘502‘800 und einem Ertrag von CHF 5‘243‘300 einen Aufwandüberschuss von 
CHF 259‘500 aus. Der Gemeinderat beantragt, den Gemeindesteuerfuss unverändert auf 
36 % festzusetzen. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem Budget 2024 sowie der Festsetzung des Gemeindesteu-
erfusses auf 36 % zuzustimmen. 
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1 Politische Gemeinde 
Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Gemeindestseuerfuss 2024 

 
 
Antrag des Gemeinderates vom 18. September 2023 
 
Das Budget 2024 schliesst mit einem prognostizierten Aufwandüberschuss von 
CHF 259‘500 (Vorjahr CHF 21‘400). Der Steuerfuss für das politische Gemeindegut beträgt 
36 %. Die interne Verzinsung wurde vom Gemeinderat für das Budget 2024 auf 0.75 % 
(Vorjahr 0.5 %) festgelegt. 
 
 
Erfolgsrechnung 
   
 Budget 2024 Vorjahr 
Total Aufwand CHF 5‘502‘800 CHF 5‘484‘900 
Total Ertrag (ohne ordentliche Steuern) CHF 3‘927‘300 CHF 4‘164‘200 
zu deckender Aufwandüberschuss CHF 1‘575‘500 CHF 1‘320‘700 
   

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 
36 % von CHF 3‘655‘600 

CHF 1‘316‘000 CHF 1‘299‘300 

   
Aufwandüberschuss 
= Entnahme aus dem Eigenkapital 

CHF 259‘500 CHF 21‘400 

 
 
Investitionsrechnung 
   
Verwaltungsvermögen Budget 2024 Vorjahr 
Total Ausgaben CHF 2‘860‘100 CHF 1‘130‘000 
Total Einnahmen CHF 30‘000 CHF 30‘000 
Nettoinvestitionen CHF 2‘830‘100 CHF 1‘100‘000 

 
Finanzvermögen Budget 2024 Vorjahr 
Total Ausgaben CHF 0 CHF 0 
Total Einnahmen CHF 0 CHF 0 
Nettoinvestitionen CHF 0 CHF 0 

 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2024 wird genehmigt. 
 
2. Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 5‘502‘800 und einem Ertrag von 

CHF 5‘243‘300 einen Aufwandüberschuss von CHF 259‘500 vor. Die Investitionsrech-
nung des Verwaltungsvermögens zeigt bei Ausgaben von CHF 2‘860‘100 und Einnah-
men von CHF 30‘000 Nettoinvestitionen von CHF 2‘830‘100. In der Investitionsrech-
nung des Finanzvermögens sind keine Investitionen geplant. 

 
3. Der Gemeindesteuerfuss wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) festgelegt. Der somit resultie-

rende Aufwandüberschuss von CHF 259‘500 wird dem Eigenkapital entnommen. 
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
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Übersicht 
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Übersicht 
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Übersicht 
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Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen 
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Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Aufgabengebieten 
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Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen (Verwaltungsvermögen) 
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Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen (Finanzvermögen) 
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Begründungen zum Budget 2024 
 
Nachstehend die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2023 
 
 
Mehraufwände 
+ Asylwesen CHF 96‘500 
+  Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CHF 30‘500 
+ Pflegefinanzierung (Alters- und Pflegeheime) CHF 45‘300 
+ Schaffung befristeter Stelle CHF 19‘200 
 
 
Mehrerträge 
+ Grundstückgewinnsteuern CHF 150‘000 
 
 
Mindererträge 
- Ressourvenausgleichsbeiträge CHF 246‘800 
  




